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Öff entliche Bekanntmachung der 
Bürgermeisterwahl Hasel

Wegen Ablauf der Amtszeit wird  die  Bürgermeisterwahl  Hasel  der  
Gemeinde Hasel notwendig.

Die Wahlfi ndet statt am Sonntag, dem 02.10.2022. 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stim 
men erhalten  hat.  Entfällt  auf keine n  Bewerber/in
mehr als die Hälfte  der  gültigen  Stimmen, so  fi n  det eine Neuwahl 
statt, bei der neue Bewerber/innen zugelassen sind.

Eine erforderlich werdende Neuwahl fi ndet  statt am
Sonntag, dem 23.10.2022.

Bei der Neuwahl entscheidet die höchste Stimmen 
zahl und bei Stimmengleichheit das Los.

Die Amtszeit des/der gewählten Bürgermeisters /Bür germeisterin be-
trägt 8 Jahre.

Wahlberechtigt sind  Deutsche im  Sinne von  Arti  kel  116  des  
Grundgesetzes  sowie  Staatsangehö  rige eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union (Unionsbürger), die am Wahltag das 
16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde  mit Hauptwohnung  woh  nen und nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind. 

Diese werden von Amts wegen in das Wählerverzeich  nis eingetra-
gen und können wählen. Der Bürgermeis  ter ist berechtigt, vom Uni-
onsbürger zur Feststellung seines  Wahlrechts  einen  gültigen  Iden-
titätsausweis sowie eine Versicherung an Eides statt mit der Angabe 
seiner Staatsangehörigkeit  zu verlangen.

Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder  Verlegung  der  Hauptwohnung aus  der Gemeinde  verloren 
haben  und  vor Ablauf von drei Jahren seit  dieser Veränderung  wie-
der  in die Gemeinde zuziehen  oder dort ihre Hauptwohnung be-
gründen, sind mit der Rückkehr  wahlberechtigt. 

Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht 
mindestens drei Monate in der Gemeinde wohnen oder ihre Haupt-
wohnung begründet  haben, werden nur  auf  Antrag  in das  Wähler-
verzeichnis eingetragen.

Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach§ 26 Bundes  meldegesetz 
nicht der Meldepfl icht unterliegen  und nicht in das Melderegister 
eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das 
Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides 
statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahl-
ordnung beizufü gen.

Vordrucke für ‚diese Erklärung hält das Bürgermeis teramt

Hasel, Wahlamt, Hofstraße 2, 79686 Hasel bereit.

Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden und 
- ggf. samt der genannten eidesstattli  chen Versicherung- spätes-
tens bis zum Sonntag den 11.09.2022 beim Bürgermeisteramt Hasel, 
Wahlamt, Hofstraße 2, 79686 Hasel eingehen.

Hasel, den 11.08.2022

Öff entliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Bürgermeisterwahl Hasel 
am 02.10.2022
und eine etwa erforderlich werdende Neuwahl 
am 23.10.2022
Bei der Bürgermeisterwahl Hasel und der etwa er forderlich werden-
den Neuwahl kann nur wählen, wer in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

1. Wählerverzeichnis
1.1 ln das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die für die 
Wahl am 02.10.2022 Wahlbe  rechtigten eingetragen.
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Neu  wahl wahlberechtigt 
sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung des Wählverzeichnisses 
bekannt sind, in das Wählerverzeichnis mit einem Sperr  vermerk für 
die erste Wahl eingetragen; im Übri  gen erhalten sie auf Antrag ei-
nen  Wahlschein (siehe Nr. 2). Wahlberechtigte, die für die erste Wahl 
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in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
11.09.2022 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrich-
tigung  erhalten  hat, aber  glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die 
Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantra gen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann (siehe 
Nr. 1.3). Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Neu wahl  wahlbe-
rechtigt  sind,  erhalten  erst  eine Wahlbenachrichtigung,   sobald 
absehbar   ist, dass eine Neuwahl stattfindet. Sie können nach Nr. 1.3 
die Berichtigung des Wählerverzeichnis ses beantragen.

Personen, die ihr Wahlrecht  für Gemeindewahlen durch Wegzug 
oder  Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde verloren ha-
ben und vor Ablauf von drei Jahren  seit dieser  Veränderung wieder 
in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begrün-
den, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die 
nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate 
in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet ha-
ben, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen.
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach §26 Bundesmeldegesetz 
nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Melderegister 
einge tragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen.

Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 
hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklä-
rungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlord nung (KomWO) 
beizufügen.

Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das Bürgermeis-
teramt Hofstraße 2, 79686 Hasel bereit.

Die Anträge auf  Eintragung  müssen schriftlich gestellt werden und - 
ggf. samt der genannten eidesstattlichen  Versicherung - spätestens 
bis• zum Sonntag  11.09.2022 beim Bürgermeisteramt eingehen.

Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene eine Wahl-
benachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein Wahlschein  bean-
tragt wurde. Dies gilt auch für die erst für die etwaige Neuwahl Wahl-
berechtigten.

1.2 Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von 12.09.2022 bis 
16.09.2022 während der all gemeinen  Öffnungszeiten  für  Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten.

Gemeindeverwaltung Hasel, Hofstraße 2, 79686 Hasel

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
zu seiner Person im  Wäh lerverzeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der Daten von anderen im Wäh lerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprü fen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit  oder Unvoll ständigkeit des Wäh-
lerverzeichniss ergeben kann. Das Recht auf Einsicht und Uberprü-
fung besteht nicht  hinsichtlich der Daten von Wahl berechtigten, für 
die im Melderegister eine Aus kunftssperre gemäß§ 51 Absatz 1 bis 4 
Bundes meldegesetz eingetragen ist.

1.3  Der Wahlberechtigte, der das Wähler verzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig  hält, kann wäh rend der Einsichtsfrist, spätestens 
am Freitag, dem 16.09.2022 bis 11.09.2022 beim Bürger meisteramt
Hofstraße 2, 79686 Hasel

die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen. Der Antrag 
kann schriftlich oder zur Niederschrift gestellt werden.

1.4   Der Wahlberechtigte  kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum 
des Wahlbezirks wählen, in des sen Wählerverzeichnis er eingetragen 
ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung ange geben. Wer 
in einem anderen  Wahlraum oder durch Briefwahl wählen möchte, 
benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2).

2. Wahlscheine

2.1    Einen Wahlschein erhält auf Antrag

2.1.1 ein in das Wähler verzeichnis eingetragener
Wahlberechtigter,

2.1.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetra
gener Wahlberechtigter,

a)     wenn er nachweist, dass er ohne sein Ver schulden versäumt hat, 
rechtzeitig die Ein tragung in das Wählerverzeichnis nach §
3 Abs. 2 und 4 KomWO (vgl. 1.1) oder die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses zu beantragen; dies gilt auch, wenn ein Uni onsbür-
ger nachweist, dass er ohne sein Verschulden versäumt hat, recht-
zeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts ver langten Nachweise 
nach § 3 Abs. 3 und 4
KomWO vorzulegen,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der
Wahl erst nach Ablauf der Antrags- oder
Einsichtsfrist entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsver fahren festgestellt 
worden und die Fest stellung erst nach Abschluss des Wäh lerver-
zeichnisses dem Bürgermeisteramt bekannt geworden ist.

2.2   Für eine  etwa er forderlich  werdende  Neuwahl am 23.10.2022 
erhält ferner einen Wahlschein von Amts wegen,wer für die Wahl am 
02.10.2022 einen Wahlschein nach Nr. 2.1.2 erhalten hat.

2.3   Wahlscheine können
für   die   Wahl   am   02.10.2022   bis   Freitag
30.09.2022, 18.00 Uhr für eine etwa erforderlich werdende Neuwahl 
am 23.10.2022  bis Freitag 21.10.2022, 18.00  Uhr beim Bürgermeis-
teramt

Hofstraße 2, 79686 Hasel

schriftlich, mündlich oder elektronisch (nicht aber telefonisch) 
beantragt werden.

Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkran kung oder aufgrund 
der Anordnung einer Abson derung nach dem  Infektionsschutzge-
setz der Wahlraum nicht oder nur unter nicht zurnutbaren Schwie-
rigkeiten  aufgesucht werden kann, kann der Wahlschein noch bis 
zum  Wahltag, 15.00

Uhr, beantragt werden. Das Gleiche gilt für die Beantragung eines 
Wahlscheins aus einem der unter Nr. 2.1.2 genannten Gründen.
Wer den  Antrag für einen  anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich für die Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Per son bedienen.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te  Wahlschein nicht zugegan gen ist,kann ihm bis zum Tag vor der 
Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem beliebigen 
Wahlraum der Stadt/Gemeinde oder  durch Briefwahl wählen. Der 
Wahlschein enthält dazu nähere  Hinweise. Mit dem Wahl schein er-
hält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel
- einen  amtlichen Stimmzettelumschlag  für die Briefwahl
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Herzliche Einladung zur Eröffnung des neuen 
Spielplatzes an der Hofstraße am
12. August 2022 
Der neue Spielplatz an der Hofstraße ist fertiggestellt und soll mit 
einer kleinen Feier bei Grillwürsten und kalten Getränken am
Freitag, 12. August 2022, um 17 Uhr 
der Öffentlichkeit bzw. den Haseler Kindern offiziell übergeben 
werden. 

Der neue, von Landschaftsarchitektin Janine Mauth geplante 
Spielplatz ist ein Gemeinschaftswerk des Gemeindebauhofs, der 
Forstausbildungsstätte und von ehrenamtlichen Helfern. Und 
sein Bau wurde großzügig gesponsert vom 
Höhlen- und Heimatverein. Allen Beteilig-
ten im Namen der Gemeinde und vor allem 
der künftigen Nutzerinnen und Nutzer ein 
herzliches Dankeschön! 

Bürgermeister Helmut Kima

- einen  amtlichen  hellroten  Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, 
an die der Wahlbrief zurückzu senden ist.

Die  Abholung von Wahlschein  und Briefwahl unterlagen für einen 
anderen  ist nur zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch 
schrift liche Vollmacht nachgewiesen  wird. Der Wahl berechtigte, 
der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt  selbst  in 
Empfang  nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. Ein   
Wahlberechtigter,  der  des  Lesens  oder Schreibens unkundig oder 
wegen einer Behin derung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Die Hilfe leistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt (zulässige  Assistenz). Unzulässig  ist eine Hil
feleistung, die unter missbräuchlicher  Einfluss nahme erfolgt, die 
selbstbestimmte  Willensbil dung oder Entscheidung des Wahlbe-
rechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen konflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflich tet, die sie bei der Hilfestellung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat.

2.5   Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimm zettelumschlag) und dem 
Wahlschein so recht zeitig an den Vorsitzenden des Gemeindewahl
ausschusses absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland ohne besondere Versendungsform unentgeltlich be-
fördert.
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abge-
geben werden.

Hasel, 11.08.2022

Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach

Grünschnittabholung 

Samstag, den 27.08.2022 von 10:00 Uhr - 12:00 Uhr,
Parkplatz Erdmannshöhle

Evangelische Kirchengemeinde 
Monatsspruch August 2022
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem HERRN, denn er kommt, 
um die Erde zu richten.
1.Chronik 16,33 

Gottesdienste 
Auch in diesem Jahr werden in den Sommerferien die Gottes-
dienste im Rahmen der Dienstgemeinschaft Schopfheim ange-
boten. Das diesjährige Thema lautet: „Glück“

Sonntag, 14. August 2022
- Erfolgreich glücklich, die anvertrauten Pfunde – mit Pfrin. Ulrike 
Krumm 
10.00 Uhr Gottesdienst in Kürnberg Viehweidbrunnen 
19.00 Uhr Gottesdienst in Dossenbach  

- Vom Glück des Träumens – mit Prädik. Petra Renk 
10.00 Uhr Gottesdienst in Maulburg 

Sonntag, 21. August 2022 
- -Glück im Spiel – mit Pfrin. Ulrike Krumm 
10.00 Uhr Gottesdienst in Raitbach (Bolzplatz) 

- Glück der Freundschaft mit Pfr. Martin Schmitthenner 
10.00 Uhr Gottesdienst in Wiechs (Kapelle) 
19.00 Uhr Gottesdienst in Hasel 

Sonntag, 28. August 2022 
 - Aufgerichtet und glücklich – mit Präd. Dorothea Schaupp 
10.00 Uhr Gottesdienst in Maulburg 
19.00 Uhr Gottesdienst in Fahrnau 

 - Hans im Glück – mit Prädik. Uschi Schmitthenner 
10.00 Uhr Gottesdienst in Schopfheim „Alte Kirche“ 
19.00 Uhr Gottesdienst in Gersbach Weidköpfli 

(18.50 Uhr Treffpunkt Kirche) 

Monatsspruch September 2022
Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit.
Sirach 1,10 

Sonntag, 04.September 2022
- -Singen macht glücklich – mit Pfrin. Bärbel Wassmer 
11.00 Uhr Gottesdienst in Maulburg mit dem Frauenchor unter 

Leitung von Siegfried Schmidtgall 
 - Glück des Erinnerns – mit Pfr. Martin Schmitthenner 

10.00 Uhr Gottesdienst in Hasel 
19.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindezentrum Langenau  

- Glück und Glas – mit Prädik. Antje Böttcher 
19.00 Uhr Gottesdienst in Hausen 

Sonntag, 11. September 2022
10 Uhr Gottesdienst in Dossenbach 

Urlaub
Pfarrer Ickelheimer ist ab 4. bis 9. August auf Gemeindereise und hat 
anschließend Urlaub bis einschl. 4. September 2022. 

Primo Sommerpause in KW 34 
Sommerpause vom 22.08. - 26.08.2022

kein Amtsblatt am 25.08.2022 



Seite 4 Donnerstag, 11. August 2022 Hasel

Bei Trauerfällen wenden Sie sich an das Pfarramt Schopfheim, Pfr. 
Martin Schmitthenner, Tel. 07622 4048, E-Mail: martin.schmitthen-
ner@kbz.ekiba.de 

Bleiben Sie behütet und gesund 
Ihr Pfarrer Clemens Ickelheimer 
Clemens.Ickelheimer@kbz.ekiba.de oder 07762 8846 (bitte sprechen 
Sie auf den AB, Sie werden zurückgerufen) 

Der Kirchenbezirk Markgräflerland hat eine Website. Sie können uns 
im Internet erreichen unter www.ekimgl.de. Dort finden Sie die ak-
tuellen Mitteilungen. 

Evang. Pfarramt Hasel Hauptstraße 7, Tel. 707009, Fax.707011, E-Mail: 
Hasel@kbz.ekiba.de 
Bürozeit: mittwochs von 9-12 Uhr 

Gottesdienstordnung für die Seelsorgeeinheit 
der katholischen Pfarrgemeinden 
St. Martin, Wehr, St. Ulrich, Wehr-Öflingen, St. 
Clemens und Urban, Schwörstadt 
Öffnungszeiten Kath. Pfarrbüro Wehr: 
Dienstag – Freitag 9.00 – 12.00 Uhr, Donnerstag zusätzlich von 15.30 
– 17.30 Uhr 
Kirchplatz 1, Tel. 07762/52210. Email: info@seelsorgeeinheit-wehr.de 
Pfarrbüro Wehr geschlossen: 
Wir machen Sommerferien vom 01.08.2022 bis 15.08.2022

Sprechzeiten Pfarrer: nach Vereinbarung Tel. 07762 52210 
Sprechzeiten Gemeindereferentin: Täglich, Pfarrbüro Öflingen, 
Tel. 07761 5534731, Mobil 015128112891

Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage:
www.seelsorgeeinheit-wehr.de 
Newsletter Anmeldung Abo (seelsorgeeinheit-wehr.de) 

Gedanken für die neue Woche:
Die größte Ehre, die wir Gott erweisen können, ist froh zu leben, weil 
wir um seine Lieben wissen. 

Gottesdienstzeiten:
Abkürzungen:
W = Wehr, Ö = Öflingen, S = Schwörstadt, SE = Seelsorgeeinheit 

Sa. 13.08.2022, 18:00 Uhr *Heiliger Pontianus, Papst und Heili-
ger Hippolyt, Priester 
Ö Eucharistiefeier, Vorabendmesse 
So. 14.08.2022, 10:30 Uhr + 20. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
S Eucharistiefeier 
Mo. 15.08.2022, 18:00 Uhr *MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL 
- HOCHFEST DER SCHUTZPATRONIN UNSERES ERZBISTUMS (H)
W Eucharistiefeier mit Kräutersegnung 
Do. 18.08.2022, 09:30 Uhr - 11:00 Uhr 
W Eucharistische Anbetung 
Do. 18.08.2022, 18:00 Uhr *Donnerstag der 20. Woche im 
Jahreskreis 
S Eucharistiefeier 
Sa. 20.08.2022, 09:00 Uhr Heiliger Bernhard von Clairvaux, Abt, 
Tag der Ewigen Anbetung 
W Aussetzung des Allerheiligsten Altarsakramentes durchgehend 
bis um 18:00 Uhr 
Stundenweise haben sich Personen aus unserer Seelsorgeeinheit 
bereit erklärt, eine Stunde vor dem Altarsakrament zu beten. 
Sa. 20.08.2022, 17:15 Uhr  Heiliger Bernhard von Clairvaux, Abt
Tag der Ewigen Anbetung 
W Rosenkranz 
Sa. 20.08.2022, 18:00 Uhr Heiliger Bernhard von Clairvaux, Abt
Tag der Ewigen Anbetung 
W festliche Eucharistiefeier zum Abschluss des Tages der Ewigen An-
betung mit eucharistischem Segen 

So. 21.08.2022, 10:30 Uhr + 21. SONNTAG IM JAHRESKREIS
S Eucharistiefeier 
Di. 23.08.2022, 18:00 Uhr *Heilige Rosa von Lima, Jungfrau 
Ö Eucharistiefeier 
Do. 25.08.2022, 09:30 Uhr - 11:00 Uhr 
W Eucharistische Anbetung 
Sa. 27.08.2022, 18:00 Uhr Heiliger Gebhard, Bischof von Kons-
tanz 
W Eucharistiefeier, Vorabendmesse 
So. 28.08.2022, 10:30 Uhr + 22. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Ö Eucharistiefeier 
Mi. 31.08.2022, 18:00 Uhr Heiliger Paulinus, Bischof von Trier 
W Eucharistiefeier 
Do. 01.09.2022, 09:30 Uhr - 11:00 Uhr 
W Eucharistische Anbetung 
Do. 01.09.2022, 18:00 Uhr Heiliger Pelagius, Märtyrer
S Eucharistiefeier 
Fr. 02.09.2022, 18:00 Uhr *Freitag der 22. Woche im Jahreskreis, 
Herz-Jesu-Freitag 
W Eucharistiefeier Herz-Jesu-Freitag 
Sa. 03.09.2022, 18:00 Uhr *Heiliger Gregor der Große, Papst
Ö Eucharistiefeier, Vorabendmesse 
So. 04.09.2022, 10:30 Uhr + 23. SONNTAG IM JAHRESKREIS
S Eucharistiefeier 
Di. 06.09.2022, 18:00 Uhr *Dienstag der 23. Woche im Jahres-
kreis 
Ö Eucharistiefeier 
Mi. 07.09.2022, 18:00 Uhr *Mittwoch der 23. Woche im Jahres-
kreis 
W Eucharistiefeier 
Do. 08.09.2022, 09:30 Uhr - 11:00 Uhr 
W Eucharistische Anbetung 
Do. 08.09.2022, 18:00 Uhr *Mariä Geburt 
S Eucharistiefeier 
Sa. 10.09.2022, 18:00 Uhr *Mariengedächtnis am Samstag 
S Eucharistiefeier, Vorabendmesse 
So. 11.09.2022, 10:30 Uhr + 24. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
Eucharistiefeier 

Mitteilungen für alle Pfarrgemeinden der SE:
Pfarrbüro Wehr geschlossen: 
Wir machen Sommerferien vom 01.08.2022 bis 15.08.2022 Im Ferien-
monat August finden die Werktagsmessen vereinzelt statt. Bitte be-
achten Sie die Gottesdienstordnung. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Friedensrosenkranz: jeden Mittwoch vor der Abendmesse für den 
Frieden 

Friedensgebet: 
Wegen Terminhäufungen und Abwesenheit der Verantwortlichen 
setzen wir mit dem Friedensgebet aus. Schon am 14. Juli 2022 findet 
keines mehr statt. Nach den Sommerferien werden wir in vierteljähr-
lichen Turnus fortfahren. Die Termine werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 

Hochfest Mariä Himmelfahrt am Montag, 15. August mit Kräu-
terweihe
Herzliche Einladung zur festlichen Eucharistiefeier mit Kräuterweihe 
am Montag, 15.08.2022, 18 Uhr, Kirche St. Martin Wehr. 
Nach altem Brauch wollen wir Kräuterbüschel richten und in die 
Kirche bringen, sie dort segnen lassen und danach zum Schutz zu 
Hause aufbewahren. 

Ewige Anbetung – Was ist das denn?
So oder ähnlich kann eine Reaktion sein, wenn jemand sagt „bei uns 
ist heute Tag der Ewigen Anbetung“. Im Grunde geht es darum, dass 
wir uns die ständige Gegenwart Jesu im Brot der Heiligen Kommu-
nion im Tabernakel unserer Kirchen gegenwärtig machen und im 
Gebet eine innige Beziehung zu Jesus pflegen und aufrechterhalten. 
Die Ewige Anbetung ist eine jahrhundertealte Tradition der katho-
lischen Kirche. Grundlage dafür ist der Glaube an die Gegenwart 
Christi in der Eucharistie. Unsere (Erz-)Diözese hat die Tage der Ewi-
gen Anbetung über das ganze Jahr auf die Kirchengemeinden des 
Bistums verteilt. 
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Jeder Gemeinde wird ein bestimmter Tag zugeteilt, an dem in einer 
Kirche das Allerheiligste verehrt wird. Für unsere Kirchengemeinde 
wurde der 20. August eines jeden Jahres festgelegt. Wir laden Sie da-
her ganz herzlich zum Tag der Ewigen Anbetung ein. Kommen Sie 
heraus aus der Hektik des Alltags und lassen Sie sich ein auf Ruhe 
und Gebet. Bringen Sie Ihren Dank und Ihre Sorgen mit. Beten Sie 
auch stellvertretend für die Menschen, die warum auch immer, den 
Zugang zum Gebet verloren haben. 

Folgende Empfehlungen und Hinweisen bitten wir Beachtung 
zu schenken:
Für die Mitfeiernden der Gottesdienste wird das verpflichtende Tra-
gen der FFP2-Maske aufgehoben, allerdings wird das Tragen eines 
Atemschutzes (Standard FFP2 oder vergleichbar) oder einer medizi-
nischen Maske empfohlen. Auch die Einhaltung von Abständen wird 
wieder ganz dem Ermessen der Teilnehmenden und deren freiwilli-
ger wechselseitiger Rücksichtnahme überlassen.  

Bitte nutzen Sie vor und nach dem Gottesdienst die bereitgestellten 
Handdesinfektionsmittel. 
Personen mit Krankheitssymptomen können an der Feier des Got-
tesdienstes nicht teilnehmen. 
Die Spendung der Mundkommunion in der Messfeier kann durch 
Hinzutreten der Gläubigen am Ende der Kommunionausteilung er-
folgen. 

Eine gute und gesegnete Woche wünscht Ihnen allen von Herzen 

Ihr Pfarrer Matthias Kirner 

FGB 
Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Kleines Wiesental hielt kürzlich in 
Schopfheim ihre diesjährige Vertreterversammlung ab, die fünf kom-
munale und über 1.700 private Mitglieder repräsentiert.

Der Vorstandsvorsitzende Clemens Rüttnauer berichtete über die Tä-
tigkeit des Vorstands im vergangenen Jahr. Nach den für die Waldbe-
sitzer katastrophalen Sturm- und vor allem Käferholz-Jahren gab es 
2021 endlich wieder gute Holzpreise. Auch konnten nach zwei Jahren 
Zwangspause wieder zwei Infoveranstaltungen für Waldbesitzer durch-
geführt werden.

Geschäftsführer Michael Meyer-Heisig stellte den anwesenden Vertre-
tern des Privat- und Kommunalwaldes die Bilanz 2021 vor. Im vergan-
genen Jahr gab es durch Waldbesitzer einen Verkaufsauftrag für etwa 
50.000 Fm an die FBG Kleines Wiesental. Jeweils rund die Hälfte der 
Holzmenge kam aus dem Privat- und dem Kommunalwald, was auch 
der Flächenverteilung der Mitgliedsbetriebe entspricht. 

Nach Tiefstpreisen von teils unter 20 Euro je Festmeter für Fichten-Kä-
ferholz in den Vorjahren gab es nun bis zu 120 Euro je Festmeter für 
Frischholz. Die Schnittholznachfrage boomte 2021 und konnte von den 
Sägewerken zeitweise nicht befriedigt werden. Dies lag allerdings nicht 
an den Waldbesitzern: mit 83 Mio. Kubikmetern wurde 2021 in Deutsch-
land mehr Holz als je zuvor eingeschlagen. Große Mengen Schnittholz 
wurden mit exorbitanten Gewinnen in die USA exportiert. Beim Waldbe-
sitz kam davon allerdings nur ein Bruchteil an.

Bei den Nadelhölzern waren gute Tanne, Douglasie und Lärche gesucht. 
Laubstammholz erzielte noch einmal höhere Preise als im Vorjahr. Bu-
che, Esche und Eiche konnten sehr gut verkauft werden. Deren Nachfra-
ge übertraf das Angebot deutlich.

Viel Arbeit machte die sogenannte Bundeswaldprämie: immerhin konn-
ten durch die Zuarbeit der FBG Anträge im Umfang von 380.000 Euro 
gestellt werden. Über Sammelanträge der FBG für ihre Waldbesitzer 
wurden 57.000 Euro Transportkostenbeihilfe und rund 135.000 Euro 
Aufarbeitungsbeihilfe für Schadholz beantragt.

Die Umsatzerlöse der FBG betrugen auf Grund der stark gestiegenen 
Holzpreise mit etwa 2,5 Mio. Euro gut 20 % mehr als im Vorjahr. Es wur-
de ein Überschuss von rund 7.200 Euro erwirtschaftet. Die Vertreterver-

sammlung entschied, dass dieser der Rücklage zugeführt wird. Die FBG 
rät den Waldbesitzern, vor einer Aufarbeitung des Holzes unbedingt den 
Kontakt mit dem Revierleiter oder der FBG aufzunehmen, um die ak-
tuellen Absatzmöglichkeiten zu erfragen. Bei Fichten-Frischholz ist die 
Entwicklung ab Herbst derzeit noch nicht absehbar: obwohl das zweite 
Halbjahr begonnen hat, gibt es noch keine aktuellen Preisabschlüsse, 
da die Sägewerke die Nachfrage nach Schnittholz noch nicht absehen 
können und eher auf preiswerteres Käferholz warten. Die Laubholzprei-
se werden sicher deutlich anziehen. Bei der Nachfrage nach Brennholz 
wird ein regelrechter Run mit stark steigenden Preisen erwartet.

Gesangverein Hasel 
Die nächste Papiersammlung durch den Gesangverein findet 
am Samstag, den 03.09.2022 

statt. Bitte legen Sie das gebündelte Papier bis spätestens um 
13:00 Uhr an den Strasßenrand zur Abholung bereit. 

SV Hasel e.V. informiert...
AKTIVBEREICH
6:0-Kantersieg in der 1. Runde des Bezirkspokals!
Nach der deftigen 0:7-Niederlage eines ersatzgeschwächten Teams 
beim FC Bergalingen (Kreisliga-A-Aufsteiger) zeigte die Mannschaft 
am vergangenen Sonntag gegen den SV Niederhof/Binzgen ein 
komplett anderes Gesicht. 

Nach dem 1:0-Halbzeitstand drehte unsere Mannschaft in der 2. 
Halbzeit groß auf und erzielte mit schönen Spielzügen vor einer be-
geisterten Zuschauerkulisse weitere 5 Tore zum Endstand von 6:0, 
wobei sich Timo Schaub  als 3fach-Torschütze auszeichnen konnte. 
Weitere Torschützen waren Mike Kessler, Mike Häfele  und Hannes 
Jost. Der SV Niederhof/Binzgen hatte unserer konditionell überzeu-
genden Mannschaft in der 2. Halbzeit nichts entgegen zu setzen.

Dieser Erfolg führt nun bereits am kommenden Sonntag in der 2. 
Runde des Bezirkspokals zum Lokalderby gegen den SV Schopf-
heim. Die Mannschaft hofft dabei auf die gewohnte Zuschauerun-
terstützung!

Terminvorschau
FR 12.08., 19:15 Uhr SV Hasel - TUS Kl. Wiesental (Vorbereitung) 
SO 14.08., 15.00 Uhr SV Hasel - SV Schopfheim I (Bezirkspokal) 
SO 21.08., 15.00 Uhr SV Hasel - TIG Rheintelden (Rundenstart) 
SO 28.08., 10.00 Uhr FC Hauingen II - SV Hasel
SO 04.09., 15.00 Uhr SV Hasel - SV Todtmoos

JUNIORENBEREICH/ 
Sommerpause

Das Jugendtraining mittwochs wird ab 
17.8. insgesamt 4 Wochen bis zum Ende 
der Schulferien ausfallen, Neustart am 
14.9.22.

INTERESSE an einer Ausbildung zum 
SCHIEDSRICHTER?
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Zentrale Informations- und Annahmestelle (ZIA) am 10.08.2022 
wegen innerbetrieblicher Veranstaltung geschlossen

Aufgrund einer innerbetrieblichen Veranstaltung bleibt die Zentrale  
Informations- und Annahmestelle (ZIA) des Finanzamts Lörrachs am 
Mittwoch, den 10.08.2022 geschlossen.

Informationen zu Öff nungszeiten und Terminvereinbarungen fi nden 
Sie auf unserer  Hornepage
(www.fa-loerrach.de).

Ihr Finanzamt Lörrach

Amtsleitung

Seniorenwegweiser Wehr („Brücke“) 
kostenlos im Rathaus Hasel und im Hasler 
Dorfl aden  
Sie sind 60 Jahre oder älter, oder Sie haben Angehörige in diesem 
Alter? Die „Brücke“ bietet gebündelt wertvolle Informationen, 
Angebote und Anregungen speziell für Wehr. Angesichts der 
vielfältigen persönlichen Verbindungen zwischen den Gemein-
den Wehr und Hasel ist dieser Seniorenwegweiser sicher auch für 
Hasler Senioren von Interesse. 

Der Stadtseniorenrat Wehr und die ihn tragenden Mitgliedsor-
ganisationen möchten Senioren mit dem Seniorenwegweiser 
konkrete Angebote zur Teilhabe und zur Unterstützung machen. 
Rund 30 Vereine aus Wehr und Öfl ingen präsentieren Angebote, 
die für junge und ältere Senioren geeignet sind. Hier fi ndet jeder 
wertvolle Anregungen! 

Weiter fi nden sich in dieser Publikation auch Angebote, Infor-
mationen und Dienstleistungen für Beratung, Betreuung, Pfl ege, 
Wohnen, Einkaufen, Mobilität, ... Hierzu hat der Stadtsenioren-
arbeit zusammengearbeitet mit Kirchengemeinden, Bürgerstif-
tung, Wohlfahrtsverbänden sowie mit für Senioren relevanten 
Gewerbetreibenden. Bekannte Persönlichkeiten der Gegenwart 
und Vergangenheit äussern sich in der „Brücke“ zu Fragen des Al-
ters. Unterstützt durch die Wehrer Servicegemeinschaft, winken 
im Preisrätsel Einkaufsgutscheine für die richtige Beantwortung 
eines Preisrätsels. 

Bitte beachten Sie den nachstehenden Termin: 

Ausgabe Nr. 18 / KW 36 / 2022  
Redaktionsschluss: Freitag, 02.09.2022, 11:00 Uhr 

Später eingehende Berichte können nicht mehr berücksichtigt wer-
den! (Sommerpause KW 34) 

des 
redaktione� en Teils



In den Stunden des Abschieds durften 
wir erfahren, wie viel Wertschätzung und 
Verbundenheit meiner lieben Frau, Mut-
ter, Schwiegermutter und Schwester

Andrea Häfele
* 23.10.1969      † 12.07.2022

entgegengebracht wurde.
Herzlichen Dank allen für die vielfältigen 
Beweise des Mitgefühls und der aufrich-
tigen Anteilnahme, die uns durch Wort, 
Schrift, Blumen und Zuwendungen zuteil 
wurden.
Besonderen Dank an
Herrn Pfarrer Kammerer 
für seine tröstenden Worte, 
der Sozialstation Schopfheim
dem Bestattungsunternehmen Greiner 
für die Hilfe.
Im Namen der Familie
Horst Häfele

Hasel, im August 2022

Hausleitung/Reinigungskräfte m/w/d gesucht.
Für ein renommiertes Objekt in Schopfheim suchen wir SIE!
Sie leiten ein Team von mehreren tollen Reinigungskräften 
und unterstützen diese tatkräftig. 
Arbeitszeit von Mo - Fr jeweils ab 7.30/8.00 Uhr mind. 4,0 Std. 
Auf Ihren Anruf freut sich die Keifert GmbH. 
Meisterbetrieb Gebäudereinigung
Tel. 07664 – 50576 oder per Mail an jobs@keifert.de

Das neue VHS-Programm Wehr ist da!
In Hasel bei folgenden Stellen erhältlich:

Gemeindeverwaltung
Infos: VHS Wehr, 07762 / 808-601 oder www.vhs-wehr.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

anzeigen@primo-stockach.de

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben an - an - auf - aus - band - bau - ber - 
brief - bung - den - denk - der - di - do - ein - er - ge -
ge - gra - gung - haft - hes - hue - ka - ka - ka - kal -
korb - la - laes - lich - lich - ma - ma - man - mi - ner -
ni - pa - pier - po - rhein - ri - rist - ruest - schau - sche -
sen - sig - stalt - tel - tel - ter - ter - the - tik - traeg -
trag - tu - ver - ver - wae - wan - win - wuer - wund -
zet - zu sind 19 Wörter zu bilden, deren vierte und 
zehnte Buchstaben, jeweils von unten nach oben gele-
sen, ein englisches Sprichwort ergeben.

1. Verletzungsschutz

2. gewinnbringend

3. Behälter für Kleidung

4. Mönchsorden

5. ein Kleidungsstück

6. Zeichner von Spottbildern

7. Schreibmaterial

8. kleine Rache (ugs.)

9. archäologische Arbeit

10. deutsches Weinbaugebiet

11. Besteller

12. Naturwissenschaft

13. klar, deutlich

14. schwer verkäufl iche Ware

15. Beruf im Baugewerbe

16. Gefängnis

17. Lob, Achtung

18. gewissenhaft

19. eine Siegestrophäe

Lösung „Silbenrätsel“: 1. Wundverband, 2. eintraeglich, 3. Wae-
schekorb, 4. Dominikaner, 5. Wintermantel, 6. Karikaturist, 7. 
Briefpapier, 8. Denkzettel, 9. Ausgrabung, 10. Rheinhessen, 11. Auf-
traggeber, 12. Mathematik, 13. anschaulich, 14. Ladenhueter, 15. Ge-
ruestbauer, 16. Haftanstalt,17. Wuerdigung, 18. zuverlaessig, 19. Wan-
derpokal – Der Tuechtigkeit ist das Glueck Begleiterin. 
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PRIMO-RÄTSELSPASS

an - an - auf - aus - band - bau - ber - 

Wir sind gerne wieder für Sie da!
Laden: Mittwoch – Sonntag 9.00 - 12.30 Uhr
Frühstück: Samstag + Sonntag 9.00 - 12.30 Uhr
Bitte buchen Sie unter: https://www.fallerkonfitueren.de/konfituerenwelt.html 
Konfitürenmanufaktur Alfred Faller GmbH, Seeweg 3, D-79694 Utzenfeld/Schwarzwald



Das brauchst du:
• zehn flache, runde 

und etwa gleich große 
Steine

• Acryllack in Schwarz, 
Rot und Gelb

• einen weißen und einen 
schwarzen Lackstift

• Pinsel

• Straßenmalkreide

ANLEITUNG: 
Zunächst brauchst 
du einen Mitspieler: 
Eine Person bekommt die fünf Marienkäfer, 
die andere die fünf Bienen als Spielsteine. 
Nun beginnt einer von euch beiden das Spiel, 
indem er einen Stein auf eines der freien Fel-
der setzt. 

Danach darf der andere einen Stein ablegen 
– so geht es immer abwechselnd weiter. Wer 
zuerst drei seiner Spielsteine in eine Zeile, 
eine Spalte oder eine Diagonale gesetzt hat, 
hat das Spiel gewonnen.

So geht es: 
Bemal fünf der Steine mit roter und schwarzer
Farbe als Marienkäfer, die anderen fünf mit Schwarz 
und Gelb als Bienen. Wenn die Farben getrocknet 
sind, kannst du mit schwarzem und weißem Lackstift 
die Augen aufmalen. 

Zeichne mit Straßen-

malkreide ein kleines 

Spielfeld mit 3x3 Fel-

dern auf den Boden. 

Und schon kann es 

losgehen!

© Wechdorn/DEIKE



Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden!

Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen Kinder, Frauen und 
Männer bangen um ihr Leben und ihre Zukunft.

Aktion Deutschland Hilft leistet den Menschen Nothilfe. Gemeinsam, 
schnell und koordiniert. Helfen Sie jetzt – mit Ihrer Spende.
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Nothilfe
Ukraine



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 Tel. 07771/ 0000

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder






